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b) Zwangszugehörigkeit zu einer der beiden traditionellen Parteien

Art. 173 der Verfassung sieht vor, daß der Oberste Gerichtshof und 
die Staatsanwaltschaft mit Juristen besetzt werden müssen, die einer 
der beiden zugelassenen Parteien angehören. Die Stellen sollen pro
zentual entsprechend dem Anteil der Parteien vergeben werden. Diese 
Verfassungsvorschrift wird im Wege des Gewohnheitsrechts auf alle 
Gerichte angewandt.14 Um Richter werden zu können, muß man 
Mitglied der Liberalen oder Sozialkonservativen Partei sein.

c) Finanzielle Ausstattung der Justiz

Es gibt in Kolumbien etwa 4.600 Richter, insgesamt 22.000 Rich
ter und Justizangestellte. 10% der Gerichte befinden sich in der 
Hauptstadt, 50% in den Departementstädten.15 Jedes Gericht ist für 
bestimmte territoriale Gebiete zuständig. Es ist möglich, daß ein Straf
richter für 2 Millionen Einwohner zuständig ist, bzw. für ein territori- 
tales Gebiet von der Größe Belgiens. Die Gerichte sind hoffnungslos 
überlastet. 1982 gab es 1.349.000 unerledigte Gerichtsverfahren. Das 
soziale Forschungsinstitut SER empfahl die Verdreifachung der Rich
terstellen, damit diese Verfahren erledigt werden können. Der Justiz 
wurde aber nicht das Geld dafür zur Verfügung gestellt, ln Urabä 
kam es 1987 zum Stillstand der Rechtspflege, weil der Justiz Papier 
fehlte. Es fehlen Schreibmaschinen, Schreibtische, Kugelschreiber 
und Gerichtsbibliotheken. Der Staat stellte den Richtern nicht einmal 
die Gesetzestexte zur Verfügung. Die Gehälter wurden teilweise mit 
mehrmonatiger Verspätung gezahlt. Einige Gerichtsgebäude wurden 
zwangsweise geräumt, da die Justizverwaltung die Mieten nicht zahlen 
konnte.

d) Bezahlung der Richter und Justizangestellten

Es ist international anerkannt, daß ein Richter ein Gehalt erhalten 
muß, welches ihn weder zur Aufnahme einer Zweitbeschäftigung 
noch zur Annahme von Bestechungsgeldem zwingt. Im Bericht des 
UN-Sonderberichterstatters für extralegale Hinrichtungen wird darauf 
hingewiesen, daß die Richterschaft Kolumbiens schlechter als andere 
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. „Die Richter
schaft erhält keine Sozialversicherung, keine Wohnungsfürsorge oder 
Bibliotheken, die ihnen erlauben würden, ihre Tätigkeit mit Erfolg 
auszuüben.“16

e) Einflußnahme auf die Justiz

Die Justiz ist jeder Art der Einflußnahmen ausgesetzt. Diese reicht 
von Korruption über Drohungen bis zum Mord. Dies hat wiederum 
Einfluß auf die Effektivität der Justiz. Da die Gerichtsverfahren sehr 
stark auf Zeugenaussagen beruhen, kann sie nur erfolgreich sein, 
wenn die Zeugen geschützt werden können. Wie sollen aber Zeugen 
geschützt werden, wenn die Richter selbst sich nicht schützen können?

Hilfe für die kolumbianische Richterschaft

Die kolumbianischen Richter haben von seiten der kolumbianischen 
Regierung keinen Schutz gegen die alltägliche Gefährdung erhalten. 
Seit 1990 wird die vorübergehende Ausreise von akut bedrohten 
Richtern z. B. dadurch behindert, daß ihnen entgegen der zuvor geüb
ten Praxis keine unentgeltliche Freistellung mehr gewährt wird. Die 
Richter sehen sich so gezwungen, ihr Amt aufzugeben oder ihr Leben 
aufs Spiel zu setzen.

Die Familienangehörigen der ermordeten Richterinnen und Richter 
erhielten bis 1987 keinerlei Unterstützung von staatlichen Stellen. 
Dies war der Grund für die große humanitäre Aktion des Deutschen 
Richterbundes, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Witwen und Wai
sen der ermordeten Richterkollegen ein menschenwürdiges Leben zu 
sichern. Er hat zu diesem Zweck bei dem Bischöflichen Hilfswerk 
Misereor17 ein Spendenkonto eingerichtet.18

Darüber hinaus benötigten die Richterinnen und Richter unsere 
Unterstützung bei ihrer Verteidigung des Lebens und der Erlangung 
eines demokratischen Rechtsstaates. Es wäre an der Zeit, ähnliche 
Hilfsaktionen auch für die anderen Opfergruppen, z. B. die Gewerk
schafter in Kolumbien,19 ins Leben zu rufen.

Zu den täglichen Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien, denen 
am 18.6. 1990 durch den Unterausschuß Menschenrechte und huma
nitäre Hilfe des Deutschen Bundestages20 eine mehrstündige Exper
tenanhörung gewidmet wurde, dürfen wir nicht länger schweigen.

Das neue österreichische 
Jugendgerichtsgesetz
Dr. UDO JESIONEK, Präsident des Jugendgerichtshofes Wien

Das am 1. Januar 1989 in Kraft getretene Jugendgerichtsgesetz 1988 
(JGG) hat die Jugendgerichtsbarkeit in Österreich auf eine grund
legend neue Basis gestellt. Es hat bewährte Institute der Jugend
strafrechtspflege, wie den Schuldspruch ohne Strafe (bloßer Schuld
ausspruch ohne weitere Konsequenzen, allerdings mit Eintragung 
ins Strafregister, § 12 JGG) oder den Schuldspruch unter Vorbe
halt der Strafe (bloßer Schuldausspruch ohne Strafausspruch verbun
den mit einer ein- bis dreijährigen Probezeit zur Bewährung, § 13 
JGG) unter Entfernung unzeitgemäßen Ballastes übernommen und 
das Jugendstrafverfahren auf einen den heutigen pädagogischen und 
rechtsstaatlichen Erfordernissen angepaßten Stand gebracht. Es hat 
aber vor allem neben einer Anhebung der Altersgrenze und flexib
leren und einfachen Strafbemessungsregeln in sauberer dogmatischer 
Abgrenzung neue Strafausschließungsgründe, Verfolgungshindemisse 
und informelle Erledigungsarten eingeführt, die bereits im ersten Jahr 
der Geltung des neuen Gesetzes wesentliche Auswirkungen auf die 
Sanktionspraxis der österreichischen Gerichte und Staatsanwaltschaf
ten gezeigt haben.

Es ist hier nicht möglich, einen umfassenden Überblick über das 
neue JGG zu geben. Die folgende Darstellung kann sich daher nur 
auf die Hervorhebung einiger wesentlicher Punkte beschränken.1

Während die strafrechtlich relevanten Altersgrenzen für Jugend
liche bisher das vollendete 14. und 18. Lebensjahr waren, wurde 
die obere Altersgrenze nunmehr auf das vollendete 19. Lebensjahr 
angehoben. Eine Einbeziehung von Heranwachsenden in die Jugend
gerichtsbarkeit i.e.S. kennt das österreichische Recht nicht, lediglich 
dem Jugendstrafvollzug können Personen bis zum vollendeten 22. 
Lebensjahr, in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr unterstellt 
werden. Allerdings wurde im unteren Bereich der Altersgrenze ein 
neuer Strafausschließungsgrund2 für den Jugendlichen eingeführt, der 
vor Vollendung des 16. Lebensjahres ein Vergehen (Delikte mit einer 
allgemeinen Strafdrohung bis zu drei Jahren) begeht, sofern ihn kein 
schweres Verschulden trifft und nicht aus besonderen Gründen die 
Anwendung des Jugendstrafrechts (also etwa auch ein Vorgehen nach 
den SS 7 bis 9 JGG, siehe unten) geboten ist (S 4 Abs. 2 Ziff. 2 JGG).

Die Strafbemessungsregeln wurden wesentlich flexibler gestaltet. 
Abgesehen vom Vorrang aller Maßnahmen ohne Straffestsetzung ent
fallen nunmehr bei allen Delikten, die nicht mit einer mindest zehn
jährigen Freiheitsstrafe bedroht sind, die Mindeststrafdrohungen des 
allgemeinen Strafrechts (die Mindeststrafe beträgt daher in der Regel 
einen Tag Freiheitsstrafe bzw. zwei Tagessätze Geldstrafe) und ist 
das Höchstmaß der angedrohten zeitlichen Freiheits- und Geldstrafen 
auf die Hälfte herabgesetzt. Anstelle der lebenslangen Freiheitsstrafe 
tritt bei Jugendlichen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres eine 
Höchststrafe von zehn Jahren, bei Jugendlichen zwischen dem 16. und
19. Lebensjahr eine solche von fünfzehn Jahren.

Die bedingte Entlassung (Entlassung aus dem Strafvollzug zur 
Bewährung) soll nach Verbüßung der Hälfte der Strafzeit die Regel 
sein, nach Verbüßung von zwei Drittel der Zeit kann sie nur unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen verwehrt werden. Die Mindest-

14 Comisiön Andina de Juristas. El derecho a la Justicia. Lima 1988. S. 73.
15 Comisiön Andina de Juristas. a.a.O., S. 6().
16 Bericht des UN-Sonderberichterstatters für extralegale Hinrichtungert, Arnos 

Wako, a.a.O., S. 34.
17 Das Bischöfliche Hilfswerk Misereor ist eine Entwicklungshilfeorganisation der 

katholischen Kirche in der Bundesrepublik.
18 Spenden können auf das Konto von Misereor Nr. 556-505 beim Postgiroamt 

Köln mit dem Vermerk „Richterhilfe Kolumbien-Aktion des Deutschen Rich
terbundes” überwiesen werden.

19 Seit 1986. als der Dachgewerkschaftsverband CUT gegründet wurde, sind 380 
Gewerkschafter ermordet worden.

20 Das Protokoll der Anhörung und die Stellungnahmen der Experten können 
angefordert werden beim: Sekretariat des Unterausschusses Menschenrechte und 
humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages, Bundeshaus. 5300 Bonn.

1 Eine konzentrierte Zusammenfassung der wesentlichen Bestimmungen des JGG 
1988 findet sich bei: Jesionek, „Das Jugendgerichtsgesetz 1988”. Der Öster
reichische Amtsvonnund 1989. Heft 2. S. 32 ff.; vgl. auch den einzigen bisher 
erschienenen Kommentar zum JGG: Jesionek/Held. Jugendgerichtsgesetz 1988. 
Wien 1988.

2 Als Strafausschließungsgrund ist dieser Umstand in jeder Lage des Verfahrens 
von Amts wegen wahrzunehmen und auch vom Rechtsmittelgericht im Falle 
einer Behandlung der Akte ohne besondere Anfechtung von Amts wegen 
aufzugreifen.


